
SCHI4TE]ZERISCHE TCHOTIKBALL VERBAND

STATUTEN

Juristiche Persônlichkeit

Art.

Art.

Art.

Art. 4

Der
von

b) Verbânde sowie Sport- und Turnvereine,
Târigkeir zâhlen.

c) VertreLer von Vereinen, die Tchoukball
(2.8. Schulen, Fanilie, Ferienlager. )

B V) ist ei-n Verband im Sinne
amtierenden PrasidenLen.

die Tchoukball zu ihrer

a1s UnterhaltungssPort sPielen

I.

Schweizerische
Art. 60 ff des

Tchoukball Verband (S T
ZGB nit Sitz am Ort des

ZieTII.
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Der S T B V ist eine Dachorganisation. Er bezweckt die Forderung des
Tchoukballs im Sinne eines erzieherischen Zieles.

Er pflegt die nôtigen Kontakte zt den anderen Sportverbânden sowie
zu den zusLandigen Behorden und Institut.ionen.

Er vertritt seine Mitglieder vor den Behôrden und den spezialisierten
nat.ionalen und j-nternationalen Fachgremien.

Er sorgt dafür, dass die Tchoukball Charta, die die Ethik sowie das
Ideal dieses Sportes definiert, eingehalten wird.

Er koordiniert die Tâtigkeit sei-ner Mitglieder und unterstützt die
Clubs und Vereing, damii Tchoukball a1s "Sport für a1le" und
Mitbewerbung gefordert wird.

Er sorgt für die Ausbildung der Trainer, der Animatoren und der
Schiedsrichter.

Er berât seine Mieglieder auf dem Gebiet der Verwaltung und der
0rgani-sation.

Er funktionniert a1s Schlichtungsorgan bei Streitigkeiten zwischen
Mitgliedern des Verbandes.

III. MITGLIEDER

Zusammensetzung

Der S T B V setzt sich aus Clubs und Vereinen der ganzen Schweiz
zusanmen, die Tchoukball praktizieren.

Auf nahmevoraussetzung

I - Aufgenommen kônnen :

a) Clubs und Vereine deren Ziel die Ausübung des Tchoukball im
Sinne des Charta ist und die durch den S T B V nach des Art. 60 ff
anerkannt worden sind.

Art.



Art. 6
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Art. B

Art. 9

Art .10

Art .11
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von der Mitgliedschaft ausgeschlossen sind organisationen mit
kommerziellér oder gewinnstrebiger Zielsetzung'

Beitrittsgesuche sind schriftlich an den Zentralvorstand des S T B V zu

richten. Beizufügen sind die von den zustândigen Personen unterzei-chneten
Statuten.

Der Zentralvorstand unterbreitet das Gesuch rnit seinem Antrag der Abgeord-

netenversammlung. Diese entscheidet über Aufnahme oder Ablehnung'

Ein abgelehntes Beitrittsgesuch kann frühestens der nâchsten Abgeordneten-
versammlung wieder unterbreiLet werden.

Persônlichkeiten, die sich um den s T B V und die schweizerische
Sportbewegung oder den Sport im allgemeinen in besonderer Lleise verdient
gàmacht tràUen, kônnen duich die Abgàordnetenversammlung die Ehrenmitglied-
schaft verliehen werden.

Die Mitgliedverbânde verpflichten si-ch, die Beschlüsse der Abgeordneten-
.rut".*r1rng und des Zentralvorstandes des STBV zu befolgen und an der
Erreichung seiner ZieTe aktiv mitzuarbeiten. Die Selbstândigkeit der
Mitgtiedverbânde bleibt gewahrt.

I'{itgliedervereine, die an internati-onalen Spielen teilnehmen wol1en,
müssen dies dem Zentralvorstand im voraus mitLeilen.

Jeder Vereine kann interne Meisterschaften und sportliche Zusammenkünfte
selbstândig organisieren.

Die offizielle Vertretung der Schr+eiz an internationalen Spielen im
Ausland oder die Durchführung solcher Wettkâmpfe im Inland kann nur durch
Vereine erfolgen, die vom S T B V anerkannt sind.

Ein Mitglied kann mit schriftlicher Erklârung an den Zentralvorstand unter
Ei-nhaltung einer sechsmonatigen Frist auf Ende eines Geschâftsjahres aus
dem STBV austreten. Voraussetzung ist die Erfüllung sej-ner finanziellen
Verpflichtungen.

Die Abgeordnetenversammlung kann auf Antrag des Zentralvorstandes den Aus-
schluss eines Mitgliedes bei Verfehlungen wie insbesondere absicht-
liche oder grobfahrlâssige Verletzungen der Verbandsvorschriften des
S T B V, NichLeinhaltung von rechtsgültigen Beschlüssen des S T B V oder
eines Schiedsgerichts, Nichterfül1ung der finanziellen Verplichtungen
gegenüber dem S T B V, andere Handlungen, die das Ansehen oder die
Zusammenarbeit des S T B V schâdigen, beschliessen. Vor der
Beschlussfassung ist das betreffende l'litglied anzuhôren.

-Nach Anhôren des Zentralvorst.ands kann die Abgeordnetenversammlung einMitglied ausschliessen, das die voraussetrrngEn gemâss Art. 5 Abs. 1 ni_chtmehr erfüllt.

4 - Die Mj.tgliedschaft erlischt bei

5 - Ausgeschiedene Mitglieder haben
Mitgliederbeitrâge noch auf das

Untergang der Rechtspersônlichkeit.

weder auf die Rückerstattung der
Vermôgen des S T B V Anspruch.
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i Art. 12 Einzelheiten über die Mitgliedschaft ordnet der Zentralvorstand in den
i Ausführungsbestimmungen, welche der Genehnigung durch die Abgeordneten-
I versammlung bedürfen.

, IV. ORGANE

i

; Art. 13 Organe des STBV sind :

a) die Abgeordnetenversammlung

b) der Zentralvorsand

c) die Prâsidentkonferenz

d) die verschiedenen Kommissj-onen

V. ABGEORDNETENVERSAMMLIING

Art. 14
1 - Die Abgeordnetenversamnlung ist das oberste Organ des S T B V.

Sie besteht aus den Deleglerten der Mitgliedverbânde.

2 - In ihre Zustôndigkeit fallen :

a) Genehmigung des Protokolls der vorhergehenden Abgeordnetenversammlung

b) Genehmigung der Jahresberichte sâmt.licher 0rgane

c) Genehmigung der Jahresrechnung

d) EntlasLung der Verwaltungsorgane

e) Genehmigung des Budgets und FesLsetzung der Mitgliederbeitrâge

f) l,lahlen

des Prâsidenten des ZentralvorsLandes

der Vereine, die die Jahresrechnung überprüfen müssen

g) Beschlussfassung über Ant.râge des Zentralvorstandes und der Mitglieder

h) Entscheid über Rekurse gegen Verfügungen des Zentralvorstandes

i) Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern

k) Festsetzung des Stimmrechtes

1) Genehmigung der Ausführungsbestj-mmung über Mitgliedschaft und
SLimmrecht

m) Ernennung von Ehrenmitgliedern

n) Revision der Statuten

o) Auflôsung des Verbandes

p) Bezeichnung der Kontrollorgane
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1) Bei !ÿah1en gilt das absolute Mehr der abgegebenen Sti-mnen. Bei jedem
hlahlgang scheidet der Kandidat mit der geringsten Stimmenzahl aus.

2) Die Aufnahme neuer [itglieder, der Ausschluss eines lr(itglj-edes,
die Ernennung von Ehrenmi-tgliedern und Statutenânderungen kônnen nur
mit einem qualifizierten Mehr von zwei DriEteln der abgegebenen Stimmen
erfolgen, wobei mindestens zwei Drittel a11er Verbânde anwesend sein
mussen.

3) Der Beschluss über die Auflôsung des S T B V bedarf eines qualifizierten
Mehrs von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen, vobei- mindestens zwei
Drittel al1er Verbânde anwesend sein müssen.

4) Sofern in den unter Ziffer 2 und 3 angeführten Fâ11en die für einen
endgültigen Beschluss erforderliche Beschlussfâhigkeit nicht erreicht
wird, ist innert dreissig Tagen eine neue, ausserordentliche Abgeordneten-

versammlung einzuberufen. Diese beschli-esst mit dem qualifizierten Mehr
von zwei Drj-tLe1n resp. drei Vierteln der abgegebenen Stimnen.

5) In a11en übrigen Fâl1en gilt das relative Mehr. Bei Stimmengleichheit
fâ11t der Zentralprâsldent den Stichentscheid.

6) Dem Antrag auf geheime Abstimmung ist zu entsprechen, sofern ihn zr+ei
Mitgliedverbânde unterstützen.

Art. 16
1) Jedes Mitglied hat zwei Stimmen.

2) Die l"litglieder des Zentralvorstandes haben an der Abgeordnetenversammlung
kein Stimmrecht.

3) Ehrenni-tglieder haben kein Stimmrecht.

4) Die Verbânde kônnen entsprechend ihrer Stimmenzahl Vertreter delegieren,
hôchstens jedoch 3.

5) Ein Abgeordneter kann nur ein Mitglied vertreten.

Art. 17 Die Abgeordnetenversa..lung aberkennt einem Mitglied nach Anhôren des
Zentralvorstandes das Stimmrecht nach Art. 16 Abs. 2, sofern die
Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind.

Art. 18 Einzelheiten über das Stimmrecht ordnet der Zentralvorstand in Ausführungs
bestimmungen, welche der Genehmigung durch die Abgeordnetenversammlung
bedürfen.

Art. 19
1) Das Geschâftjahr fâ1lt mit dem Kalenderjahr zusammen. Die ordentliche

Abgeordnetenversammlung trltt in der Regel im Herbst jedes Jahres
zusanmen.

2) Die Abgeordnetenversanmlung wird durch den Zentralprâsidenten - im
Verhinderungsfall durch einen der Vizeprâsidenten - einberufen und
geleitet.. Der Termin ist den Mitgliedverbânden zwei Monate zum voraus
bekannt zu geben. Die Einberufung hat mindestens drei Wochen vorher
unter Mitteilung der Traktandenlj-ste zu erfolgen.
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3) Die Jahresberichte, die Jahresrechnung und das Budget müssen, mit der
Einladung zur Abgeordnetenversammlung, den Mi-tgliedvereinen zugestellt
werden.

4) An der Abgeordnetenversammlung kônnen nur die auf der Traktandenliste
der Binladung aufgeführLen Geschâfte behandelt werden. Antrâge der
Mitglieder zuhanden der Abgeordnetenversammlung sind dem Zentralvorstand
spâtestens dreissi-g Tage vor dem Versam.lungstermin einzurei-chen.

5) Ausserordentliche Abgeordnetenversarnmlungen haben stattzufinden wenn

- der Zentralvorstand dies im interesse des S T B V für erforderlich hâ1t;

- nindestens ein Fünftel der Mi-tglieder eine solche schriftlich unter
Angabe der Traktanden verlangen.

6) Die Frist für die Einberufung einer ausserordentlichen Abgeordneten
versammlung betrâgt drei l.lochen.

7) Über die Verhandlungen der Abgeordnetenversamrnlung ist ein Protokoll zu
führen. Dieses muss die statutenmâssige GültigkeiË der Beschlüsse fest-
halten. Es i-st vom Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unterzeichnen.



Art. 20

VI. ZENTRALVORSTAND

Zusammensetzung

Der Zentralvorst.and ist ausführendes Organ des S T B V'

Er bestehL aus aà* prâ":-denten ,.,zttei Vize-Prâsi-denten und drei bis
;üJ-üiüii.ààr". Der Zentralprâsident und die anderen Mitglieder
des Zentralvorstandes werden von der Abgeordnetenversammlung auf die

Dauer von vier .làfrr", gerâhlt. Der Zentialvorstand konstituiert sich
selbst.

An Ende jeder Amtsdauer scheiden die Mi-tglieder. des Zentralvorstandes
.r", *.tËhe ihn *âtrr"ra drei Antsperioden angehôrt haben.

Der prasident isi ir3.i-,"."""-tiit "iut Antsperioden wâh1bar, wobei

frühere Perj-oden a1s Mitglied des Zentralvorstandes nicht mitgezâh1t

werden.

scheidet ein Mitglied vor Ablauf seiner Amtsdauer aus, so hat die
Ersatzwahl an dei nâchsten Abgeordnetenversaamlung zu erfolgen'

Die prâsidenten der Kommissionen gehôren dem Zentralvorstand wâhrend

der Dauer ihres Mandates an.
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Art. 27

Lrt. 22

Aufgaben und Kompetenzen

In die Obliegenheit des Zentralvorstandes fa11en u'a

a) Festlegung der langfristigen und mittelfristigen Planungsziele
der verschiedenen Kommissionen

b) Festlegung der 0rganisationsstruktur des S T B V

c) Festlegung des Arbeitsbereiche

d) Bestellung von Spezialkommissionen

e) Verkehr mit Mitgliedervereinen

f) Vorbereitung der Abgeordnetenversammlung

g) Entscheid über alle Fragen, die nicht einem anderen
Organ zugewlesen sind

h) Verbindungsfunk;ionen innerhalb der lt{itgliederverbânde

i) Verkehr mit Behôrden und privaten Stellen

j) Ernennung der Delegierten im S T B V'

I - Der Zentralvorstand wird vom Prâsidenten, im verhinderungsfall von

einem Vizeprâsidenten einberufen.
Auf begrünàetes Gesuch von mindestens vier Vorstandsmitgliedern muss

die Einberufung innert achL Tagen erfolgen'

des Zentralvorstandes ist ein Protokoll zu führen
und vom Protokollführer zu unterzeichen i-st'2 - Über die Beschlüsse

das vom Vorsitzenden

I
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3 - Der Zentralvorstand ist beschlussfâhigr..r/ern mindesLens die Halfte
der von der AbgeordneLenversammlung gerâh1ten Mitglieder an!/esend ist-

Lrr. 23
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Beschliisse des ZenÈralvorstandes erforden die einfache Stimnenmehrheit
der Anwesenden; bei Stimnengleichheit entscheidet der Prâsident.

Ein Drittel der anwesenden Mi-tglieder, kann eine namentliche oder geheime

Abstimmung verlangen.

Ze i- chnun g sb e : e cttj lg.un e

Der Zentralprâsident zeichnet kollektiv mit einem Mitglied des ZenLral-
vorstandes. Im Verhinderungsfall des Zentralprâsi-denten kann ein Vize-
prâsident an seiner Ste1le zeichnen.

Der Zentralvorstand kann weitere zeichnungsberechtigte Personnen
ernennen.

2-

Lrt. 24

Art. 25

Aufgaben des Zentralprasidenten

I - Der Zentralprâsident ist der verantwortliche Leiter. In seine Zustândig-
keit fa1len neben der Überwachung der allgemeinen Geschaftsfuhrung
insbesondere folgende Aufgaben i' '

a) Vorsitz d.er Abgeordnetenversammlung und der Sitzungen des

Zentralvorstandes.

b) Bestellung von Ausschiissen zur Vorberatung und Erledignung
dringender Geschafte.

- In Verhinderungsfall wird der Zentralprâsidenten durch einen
Vizeprâsidenten vertreten.

- f,n Geschâften verbandsinterner ArL kann sich der Zentralprâsident von

Fa1l zu Fa11 durch ein l"litglied des ZentralvorsLandes vertreten lassen.

- Fa11s der Zentralprâsident vor Ablauf seiner Amtsdauer ausscheidet, muss

innerhalb ,or, ".chs 
Monaten eine ausserordentliche Abgeordnetenversammlung

zur Wahl des neuen Zentralprâsi-denten einberufen werden. hlahrend dieser
Zàia iit-".;i-r; der erste, im Verhinderungsfall der zweite Vizeprâsident
die Funktion des Zentralprâsidenten mit allen Kompetenzen.

VII. PRÀSIDE}ffENKONFERENZ

1 - Die Prâsi-dentenkonferer:z set;zt sich aus den Prâsidenten der Mitglieder
des S T B V oder deren Stellvertreten zusanmen. Sie wird nach
Bedarf ei-nberuf en.

2 - Die Prâsidentkonferenz ist ein beratendes Organ. Sie dient der Aussprache
und Vorbereitung wichtiger Verbandsangelegenheiten zuhanden des Zentral-
vorstandes.
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ArL. 26

vrrr. KoM"Irs§roNEN FITR SPEZIALFRAGm

ZurBehandlungbesondererAufgabenkannderZentralvorstandKommissionen,
Komitees, Ausschlt"t-""a Arbeitsgemeinschaftel -Pestellen'
Er besrimmr itre"Zi;".arr"g ,rrra-i.g"rt ihre Aufgaben und Kompetenzen'

DieVorsj.tzendendiqserKommissionenorientierendenZentralvorstand
laufend über ihre Tâtigt<eit a,rt.il"Z'"ilif"ttg der Sitzungsprotokolle und

erstatten ruhandln aài-aug.ordr,.i"nr.rsannlung jâhrlich Bericht'

DerZentralvorsLandlâsstsichinderRegelindiesenGremienangemessen
vertreten.

SoferndieserKorrmissioneneineeigeneRechnungführt,erfolgtdj.esiro
Rahmen a." c."*iî;;;;; e"r Abgeoidnetenversammlung'

IX. KONTROLLSTELLE

AlsKontrollstellesindabwechslungsweisezweiMitgliedereingesetzt,
die bei jeder Abgeordnetenversammling bestimmt werden'

X. SCHIEDSGERICHTSBARKEIT

Streitigkej-ten zwischen I'litgliedern unterli-egen der Schiedsgerichtsbarkeit

Der Zentrufp..":-à"rt odur "éi, 
St.llvertreter übernimmt die Funktion

eines Schiedsri;;;t". Anwendbar-"i"a die Bestimmungen des schweizerischen

xorrr.ora.tes iiber die schiedsgerichtsbarkeit.

xI. FINANZEN

1 - Die Einnahmen des S T B V setzen sich zusammen aus

a) den l"litgliederbeitrâgen
ti a.* Gewinn verschiedèner Veranstaltungen
c) dem Vertauf von Publikationen und Abzeichen

d) Subventionen
e) Scnentungen und andere Zuvendungen

fi a1lfâ1ligen weiteren Einnahmen

2-JederdemsTBvangeschlosseneVerbandzahltproMitgliedeinen
festzuserzenden Bei-trag. [;-Mi;glied gi1t, wer elne Lizenz des s T B v

besitz

3-DerBei.tragwirdvonderAbgeordnetenversammlungnachVorschlagdes
Zentralkomitees f est'geset'zt '

Errichtung von besonderen Fonds liegt beim

5 - Der Zentralkassier iiberwacht 6ie Führung des gesamten Rechnungsvlesens'
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Art. 27

Art. 28

Lrt. 29

4 - Die Zustândigkeit zur
Zentralvorsand.



Art. 30

Art. 31

Vermôgensverwendung bei Auflôsung

Bei Auflôsung des S T B V ist ein a1lfâ11iges Vermôgen_der KontroLlstelle
des S T B V iu übergeben, dami-t sich eine anderer S T P V gründen kann'
Bildet sich innert iünf Jahren kein neuer Verband mi-t ahnlichen
Z11e11en, bleibt der zur Verfügung stehende Betrag in Besitze dés F.I.T.B.

Diese neuen Statuten annul-ieren und ersetzen jene des 18. April L97L.
Sie treten arn 14 Juni 1986 in Kraft.

Für die Statutenkommission :

Die Sekretârin Der Prâsident

Marie-Christine Cuche Charles Tschachtli

Schweizerischer

Die Sekretârin

Tchoukball Verband :

Der Prâsident

ldarguerite Madliger Michel Favre


